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50/49. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum 
Gastland 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Beziehungen zum GastiandlO

, 

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen" und das Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten 
von Amerika über den Amtssitz der Vereinten Nationen" 
sowie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes, 

in der Erwligung, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch weiterhin wirksame Maßnahmen ergreifen 
sollen, um insbesondere alle Handlungen zu verhindern, 
welche die Sicherheit der Vertretungen und ihres Personals 
beeinträchtigen, 

in Anbetracht des Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus
schusses über Fragen, welche die Gemeinschaft der Vereinten 
Nationen nnd das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der 
Mitgliedstaaten an einer Mitwirkung an der Arbeit des 
Ausschusses, 

1. schließt sich den Empfehlungen und Schlußfolgerun
gen des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland in 
Ziffer 67 seines Berichts an; 

2. ist der Auffassung, daß die Aufrechterhaltung an
gemessener Bedingungen für ein normales Arbeiten der bei 
den Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und 
Vertretungen im Interesse der Vereinten Nationen und aller 
Mitgliedstaaten liegt, und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß das Gastland auch künftig alles Erforderliche tun wird, um 
jede Einmischung in die Tätigkeit der Vertretungen zu 
verhindern; 

3. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft, 
daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen Probleme 
auch künftig im Geiste der Zusammenarbeit und im Einklang 
mit dem Völkerrecht gelöst werden; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über das Problem der von Diplomaten 
geschuldeten Beträge", betont, daß dies eine Angelegenheit 
ist, die den Vereinten N~tionen große Sorge bereitet, und daß 
die Nichtbezahlung von unbestrittenen Schulden ein schlechtes 
Licht auf die gesamte diplomatische Gemeinschaft wirft und 
dem Ruf der Organisation selbst schadet, erklärt erneut, daß 
die Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen nicht 
entschuldigt oder gerechtfertigt werden kann, und befürwortet 

" Ebd., Beilage 26 (A/SO!26). 
21 Resolution 22 A (I). 
12 Siehe Resolution 169 (TI). 
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die in Anhang II des Ausschußberichts für die laufende 
Tagung dargelegten Vorschläge und Verfahren zu der Frage 
der geschuldeten Beträge; 

5. fordert das Gastland nachdrücklich auf, die Auf
hebung der Reisebeschränkungen für bestimmte Vertretungen 
und Sekretariatsbedienstete, die Staatsangehörige bestimmter 
Staaten sind, zu erwägen, und nimmt in diesem Zusammen
hang Kenntnis von den Standpunkten der betroffenen Staaten, 
des Generalsekretärs und des Gastlandes; 

6. fordert das Gastland auf, die das Parken von diploma
tischen Fahrzeugen betreffenden Maßnahmen und Verfahren 
zu überprüfen, um den wachsenden Bedürfnissen der diploma
tischen Gemeinschaft nachzukommen, und mit dem Ausschuß 
darüber Konsultationen zu führen; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit 
allen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
Gastland zu befassen; 

8. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Überein
stimmung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversamm
lung vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für die 
Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

87. Plenarsitzung 
11. Dezember 1995 

50/50. Musterregeln der Vereinten Nationen für Ver
gleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Staa
ten 

Die Generalversammlung, 

in der Erwligung, daß der Vergleich eine der in der Charta 
der Vereinten Nationen in Artikel 33 Absatz 1 genannten 
Methoden für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Staaten ist, daß er in zahlreichen bilateralen wie auch multila
teralen Verträgen für die Beilegung solcher Streitigkeiten 
vorgesehen ist und daß er seine Nützlichkeit in der Praxis 
bewiesen hat, 

überzeugt, daß die Aufstellung von Musterregeln für 
Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Staaten, in 
denen die Ergebnisse der jüngsten wissenschaftlichen Arbeiten 
und der auf dem Gebiet der internationalen Vergleichs
verfahren gewonnenen Erfahrungen sowie eine Anzahl von 
Neuerungen berücksichtigt sind, die der traditionellen Praxis 
auf diesem Gebiet zum Vorteil gereichen können, zur Entwick
lung von harmonischen Beziehungen zwischen den Staaten 
beitragen kann, 

1. beglückwünscht den Sonderausschuß für die Charta 
und die Stärkung der RoUe der Vereinten Nationen zur 
Fertigstellung der Endfassung der Musterregeln der Vereinten 
Nationen für Vergleichsverfahren bei Streitigkeiten zwischen 
Staaten24

; 

24 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, 
Beilage 33 (A/SOI33), Kap. V, Abschnitt A. 




